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PlanfeststellungsbeschlusszumAusbaudes FlughafensBerlln-Schönefeld
vom 13.08.2004in der Fassungder 1. Änderungdes PIanfeststellungsbe-
schlussesvom08.03.2005

Antragauf Anordnungder sofortigenVollziehungvom 21.03.2005bzw.
04,04.2005bezüglichderwasserrechtlichenErlaubnisse

SehrgeehrteHerrenGeschäftsführer,

aufgrundeinesHinweisesdes Bundesverwaltungsgerichtsmit Schreibenvom
02.03.2005,dasssichdie Regelungdes§ 5 Abs.2 S. 1 VerkP8G,wonachdie
Anfechtungsklagegegenden Planfeststellungsbeschlusskeineaufschiebende
Wirkunghat,nichtaufdieimPlanfeststellungsbeschlussenthaltenenwasserrecht-
lichenErlaubnisseerstreckenkönnte.beantragtendie FBSGmbHunddie OB
stationundServiceAGdieAnordnungdersofortigenVollziehungfürdieimPlan-
feststellungsvetfahrenerteiltenwasserrechtlichenErlaubnisse.

AufgrunddieserAnträgevom21.03.2005und04.04.2005wirdbezüglichder im
Planfeststellungsbeschlusszum Ausbau des VerkehrsflughafensBerlin-
Schönefeldvom 13.08.2004in BandI unterA 1112enthaltenenwasserrechtlichen

Erlaubnissevorsorglichdie sofortigeVollziehunggern. § 80 Abs. 2 Nr,4 I.V.m.
§ 80aAbs.1 VwGOangeordnet.
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DieEntscheidungberuhtauffolgendenGründen:

DiePlanfeststellungsbehördeist grundsätzlichderAuffassung,dassdiewasser-
rechtlichenErlaubnisse,die im Rahmendes Planfeststellungsbeschlusseszum
AusbaudesFlughafensBer1in-Schönefelderteiltwurden,aufgrundvon§ 10Abs.
6 LuftVGund§ 5 Abs.2 VerkPBGausdennachstehendenGründensofortvoll-
ziehbarsind.

Nach§ 9 Abs. 1 S. 1 LuftVGersetztdie Planfeststellungzwar alle nach anderen
Rechtsvorschriftennotwendigenöffentlich-rechtlichenGenehmigungen,Verlei-
hungen,ErlaubnisseundZustimmungen.D.h.sie entfaltetKonzentrationswirkung.
Die Regelungdes § 14Abs. 1 WHGsiehtjedochvor,dass fOrein Vorhaben,mit
dem die Benutzungeines Gewässersverbundenist und für das ein Pianfeststel-
lungsverfahrendurchzuführenist, die Planfeststellungsbehördeüberdie Erteilung
der ErlaubnisoderBewilligungentscheidet.Darausfolgt,dass§ 14WHGals Spe-
zialregelungdie Regelungdes § 9 Abs. 1 S. 1 LuftVGverdrängt.Hinsichtlichder
wasserrechtlichenErlaubnisseentfaltetder Planfeststellungsbeschlusskeine Er-
setzungswirkung.Dieseergehenvielmehrals gesonderteEntscheidungen,auch
wenn sie rein formal mit dem Planfeststellungsbeschlussverbundensind. Für
dieseAuffassungsprichtinsbesondereder Wortlautder Regelung.der ausdrück-
licheineErlaubniserteilungin Planfeststellungsverfahrenvorsieht.

DiesefehlendeKonzentrationswirkungbezüglichderwasserrechUichenErlaubnis-
se beziehtsich allerdingsnicht auf die sofortigeVollziehbarkeit.Da die wasser-
rachtfichenErlaubnissemit dem restlichenPIanfeststellungsbeschlussinhaltlich
eng verbundensindundderVollzugdieserErlaubnisse,alsodie Durchführungder
wasserrechtlichenMaßnahmen,Voraussetzungfür den Beginndes Vorhabens
insgesamtist, musssich die Regelungdes § 10Abs.6 LuftVGauchauf die was-
serrechtlichenErlaubnissebeziehen.Sinn und Zweck dieser Regelungist die
Beschleunigungvon Fachplanungsverfahren.Dieser8eschleunigungszweckkann
abernurerreichtwerden.wennauchbzw.geradediezeiftichanvorrangigerStelle
stehendenwasserbaulichen Maßnahmenzur AusführungkommenKönnen.An.
sonstenkönntedas Vorhabenohnedie mitdem Planfeststellungsbeschlusserteil-
ten wasserrechUichenErlaubnissenichtverwirklichtwerden,es sei denndie sofor-

tige Vollziehungwürde ausdrücklichangeordnet(§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO).Eine
solcheAufsplittungim Verfahren(gesetzlichangeordnetesofortigeVollziehungfür
den Planfeststellungsbeschlusseinerseitsund erforderlicheAnordnungder sofor-
tigenVollziehungfür die wasserrechtlichenErlaubnisseandererseits)hat der Ge-
setzgebernicht beabsichtigt.Es ist vielmehr der gesetzgeberischeWille, eine
grundsätzlicheVerfahrensbeschleunigungzu erreichen. indem gesetzlich über
§ 10 Abs. 6 LuftVGbzw. § 5 Abs. 2 VerkP8Gdie aufschiebendeWirkungvon
Anfechtungsklagenaußer Kraft gesetztwird, mit der Folge,dass die ansonsten
erforderlicheInteressenabwägungentfällt.

Die in § 10Abs. 6 LuftVGgeregelteaufschiebendeWirkungvonAnfechtungskla-
gen gegenden PlanfeststellungsbeschlusszumBauoderderÄnderungvon Flug-

Ministeriumfür
Infrastrukturund
Raumordnung



Seite3 Ministeriumfür
Infrastrukturund
Raumordnung

häfenerstrecktsich somitauchaufdie in demPlanfeststellungsbeschlussenthal-
tenenwasselTechVichenErlaubnisse.

EineentsprechendeArgumentationgilt fürdie Regelungdes § 5 Abs. 2 VerkPBG.
Anfechtungsklagenugegeneinen Planfeststellungsbeschluss"haben gem. § 5
Abs. 2 VerkPBGkeineaufschiebendeWirkung.Dadie wasserrechtlichenErlaub-
nisse in demPlanfeststellungsbeschluss-wennauchals eigenständigeEntschei-
dungen- integriertsind,gilt § 5 Abs.2 VerkPBGnachdem Wortlautauchfür die-
se. AuchderSinnundZweckdieserRegelungsprichtdafür,dieseso auszulegen:
das verfolgteZiel Ist die Verkürzungund Beschleunigungvon Planungsverfahren
im Beitrittsgebiet.DieserBeschleunigungseffektwirdabernurdannerreicht,wenn
auchdie wasserrechtlichenErlaubnissevon demAusschlussder aufschIebenden

WirkungbeiAnfechtungsklagenerfasstsind. ImÜbrigenwirdaufdie Argumentati-
on zu § 10Abs.6 (s.o.)verwiesen.

Aufgrundder Äußerungdes Bundesverwaltungsgerichtsvom 02.03.2005beste-
hen Zweifel.ob die Auffassungder Planfeststellungsbehördegeteiltwird. Daher
wird demAntragauf Anordnungder sofortigenVollziehungvorsorglichstattgege-
ben, um zu verhindern,dass es zu einerVerzögerungder Durchführungdes mit
demPlanfeststellungsbeschlusszugelassenenVorhabenskommt.

DieVoraussetzungenfür die Anordnungder sofortigenVollziehunggern.§ 80
Abs.2Nr.4 i.V.m.§80aAbs.1VwGOsinderfüllt:

DerAntragwurdevonderFBSfürsichundimNamenderDBNetzAGsowieOB
StationundServiceAGgestellt.DerzeitliegtderPlanfeststellungsbehördenoch
keineVollmachtderOBNetzAG vor.Jedochist dieAnordnungdersofortigen
Vollziehunggern.§ 80Abs.2 Nr.4 VwGOnichtnuraufAntrag,sondernauchvon
Amtswegenmöglich.DasselbegiltauchbeiVerwaltungsaktenmitDoppelwirkung
gem.§ BOaAbs.1 VwGO(Kopp/Schenke,VwGO,13.Auflage2003,§ 80 Rn7
m.w.N.).

Es liegtauchein besonderesVoHzugsinteresseVor,aufgrunddessender VelWal.
tungsakt(hierdie wasserrechtlichenE~aubnisse)schonjetzt und nicht erst nach
Eintrittder Bestands-oder Rechtskraftvollzogenwerdenkann.Dabeisindsowohl
dasöffentlicheInteressealsauchdie Beteiligteninteressenzu beriicksichtigen.

Das öffentlicheInteressean der sofortigenVollziehungder wasserrechtlichen
Erlaubnisseberuhtdarauf,dassdieseVoraussetzungdafürsind,dasVorhaben
insgesamtnichtzu verzögern.denndie übrigenRegelungendesPIanfeststel-
lungsbeschlussessindaufgrund§ 10Abs.6 LuftVGund§ 5 Abs,2 VerkPBG
sofortvollziehbar.EinesolcheVerzögerungwäreinsbesonderewegenderBewäl.
tigungdeskünftigenLuftverkehrsbedarfsnichthinnehmbar.WiebereitsimPlan-
feststellungsbeschlussvom13.08.2004(Seite350ff.)dargetan.verfügendiebe-
stehendenVerkehrsflughäfenunterBeibehaltungdesbestehendenFlughafensys-
ternsInderRegionBerlin-8randenburgzukünftignichtOberausreichendeKapazi-
täten.DerLuftverkehrbedarfdaherdringendderBereitstellungvonKapazitäten.
die durch den planfestgestelltenAusbau des VerkehrsßughafensBerlin-
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Schönefeldsichergestelltwerdenkönnen.Umdasvorhabenträgerseitigerklärte
Ausbauzielerreichenzu Können,müssendieVorbereKungsmaßnahmen,diedie
FBSInihremRahmenterminplanImEinzelnendarlegt,kurzfristigausgeführtwer.
den.

Die lJonder FBSdargelegtenVorbereitungsmaßnahmensindnotwendig,umspä-
testensim Herbst2005unddamitallerVoraussichtnachvor Eintrittder Bestands~
kraftdes PJanfeststellungsbeschlussesmit dem Bauder Versickerungsmuldefür
die BauwasserhaltungderSchfenenanbindungbeginnenzu können.EinAufschub
der wasserrechtlichenEMaubnissehätte eine große zeitlicheVerzögerungdes
Vorhabensinsgesamtzur Folge,dadie wasserrechtlichenMaßnahmenbereitszu
Beginndes Vorhabenserforderlichwerden,um die weiterenBaumaßnahmenzu
ermöglichen.EInzelheitenhierzuergebensichausdemmitdemAntragvorgeleg-
ten Rahmenterminplanüberdie Abwicklungder Baumaßnahmen.Danachsoll die
Bauausführungder Bauwasserüberleitungund der Vorflut zur Grundwasserhal-
tung mit Versickerungsanlagen,Einleitungsbauwerkenin die Vorflutgräben,Aus-
baumaßnahmender Gewässer.Brunnengalerieo,temporärenDruckleitungenund
Freispiegelleitungenbereits im Mai 2005 beginnen.Die Grundwasserabsenkung
hat demnachmit mindestenseinemMonatVorlaufzu beginnenundzudemist die
Fertigstellungder VorfluterfordeMich.AlledieseMaßnahmenkönnennichtaufge-
schobenwerden,ohne die Inbetriebnahmeim Jahr 2010und damitdie Befriedi-
gungdesVerkehrsbedarfsimJahr2010zu gefährden.

HinzukommendieAnforderungenausvergaberechtlichenVorschriften,Nach§ 16
Nr. 1 VOB/Asoll der Auftraggebererst dann ausschreiben,wenn alle Verdin-
gungsunte~agentertiggestelltsind und wenninnerhalbder angegebenenFristen
mitder Ausführungbegonnenwerdenkann.Entsprechendesbestimmt§ 16Nr. 1
VOUA für die Ingenieurleistungen.Mit den Vergabeverfahrensoll erst begonnen
werden,wennsichergestelltist, dassauchtatsächlichinnerhalbderin denVerdin~
gungsunterlagenangegebenenFristen mit der Ausführungder Bauleistungen
begonnenwerdenkann. Bis zum Beginnder in den Verdingungsunterlagenge.
nanntenAusführungsfristenmüssenalle rechtlichenundtatsächlichenVorausset~
zungenfür den Ausführungsbeginnder für den JeweiligenBieterausgeschriebe-
nenArbeitenvorliegen.Dazugehörtu.a.das Vorliegenallererforderlichenöffent~
lich-rechtlichenGenehmigungen.Das RisikQ,dass die tatsächlichenund rechtli-
chenVoraussetzungenfür die auszuführendenBauleistungenbis zu den in den
AusschreibungsunterlagenangegebenenFristengeschaffenwerdenkönnen,trägt
der Auftraggeber(vgl.Portz,in: IngenstaulKorbion.VOB,15, Auflage2003,§ 16
VOB/A.Rn 5a). Die Ausschreibungsetztdeshalbdie 8VergabereifeQvoraus.Sie
fehlt,wenndieAnfechtungsklagenaufschiebendeWirkungentfalten.

GegenstehendeInteressenDritteran dersofortigenVollziehungder wasserrecht-
lichen E~aubnrssesind nachAUffassungder Planfeststellungsbehördenicht ge.
eignet, das besondereVollziehungsinteressezu überwiegen.Die wasserrechtli-
chen e~aubnjsseentfaltenDrittschutznur nach Maßgabeder Grundsätzeüber
das Rücksichtnahmegebot.Drittschutzsetztvoraus,dassdie Belangeeinesande-
ren in einerqualifiZiertenund individualisiertenWeisebetroffensindunddasssie
unzumutbarbeeinträchtigtwerden(vgl.zusammenfassendCzychowski/Reinhardt,
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WHG,8.Auf/.2003,§ 4 Rn29m.w.N.).ImHinblickaufdasGebotderRücksicht-
nahmekönnendeshalballenfallsVorbringenzuGebäudeschädensowiediebe-
haupteteAustrocknungvonWiesenvonBedeutungsein.MitdiesemVorbringen
hatsichdiePfanfestslellungsbehördeauseinandergesetzt:

Gebäudeschädensindnichtzu erwarten.DieAuswirkungendesVorhabensauf
den Grundwasserstandsind in einemumfangreichenModellsyslemuntersucht
wordenundwerdendurchein Monitoring-Konzeptbegleitet.Sollteesgleichwohl
zu BeeinträchtigungendervomandenenBebauungkommen,sinddiesezu ent-
schädigen(S.986PIanfeststellungsbeschluss).OieAuswirkungendesVorhabens
aufdasGrundwassersindaufS.770ff desPlanfeststellungsbeschlussesausführ.
lieherörtert.UnterA 11Zift.12desPlanfeststellungsbeschlussessindumfangrei-
chewasserrechtlicheRegelungen.SiebegründenEntschädigungspflichtenfürden
Fall,dasswiderErwartenSchädenan bestehendenGebäudenentstehen(vgl.
NebenbestimmungA 1112.3.1.4Ziff.3. 12.3.3.2Ziff.5, 12.3.3.3Ziff.11).Darüber
hinaussindGrundwasserabsenkungennichtgeeignet,zurAustrocknungvonWie-
senzu führen,da WiesendenWasserbedarfausdemanfallendenOberflächen-
wasserdecken,nichtjedochausdemGrundwasser.Beeinträchtigungenkönnten
zudemaflenfalisfürdenZeitraumderBauphaseauftreten.FürdenFall,dasssie
auftreten,wurdeeineentsprechendeEntschädigungbeauflagt(A 1113.2S. 179
Planfeststellungsbeschluss).

Soweitgegenden Planfeststellungsbeschlussim Eilverfahrengeltendgemacht
wurde,dassBeeinträchtigungenderGesundheitdurchdie Inanspruchnahmeder
wasserrechtlichenErlaubnisgefährdetwürden,kanndiePlanfeststellungsbehörde
demnichtfolgen.DurchdievielfältigenAufiagen(vgl.AlIKap. 12desPIanfest-
stellungsbeschlusses)- insbesonderezu dem Wassermonitoring- ,die mit den
wasserrechtlichenErlaubnissenverbundensind, ist hinreichendsichergestellt,
dassesnichtzudengeltendgemachtenBeeinträchtigungenkommenwird.

NachAbwägungderöffentlichenBelangeundderBelangederBeteiligtenüber-
wiegtdasbesondereöffentlichenInteresseanderrechtzeitigenZurverfügungstel-
lungvonausreichendenluftverkehrlichenKapazitätenunddamitnotwendigerwei-
se das InteressedesdurchdiewasserrechtlichenErlaubnisseBegünstigtenan
der schnellenDurchführungdernotwendigen(denanderenBaumaßnahmenQ-
berwlegeMvorgelagerten)wasserrechtlichenMaßnahmenzur Realisierungdes
Ausbauvorhabens.DaherwirddiesofortigeVollziehungderimRahmendeso.g.
PfanfeststellungsbeschlusseserteiltenwasserrechtlichenErlaubnisseangeordnet.

Mit freundlichenGrüßen

ImAuftrag
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